
Übersk:htskarte 1:10_000 

Textllct>e Festsetzungen 

1. Im allgemeinen Wohngebiet sind die folgenden Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 
der Baunutnmgsver0tdnung nicht Bestandteil des Bebauungsplans: 

- Tankstellen 
- Gartenb.aubeltiebe. 

2. Als zulässige Grundftäche wird in den Teilgebieten WA 1.1 , WA 1.3 und WA 1.4 des 
allgemeinen Wohngebiets die im zeichnerischen Tei! festgesetzte Ubertaubare 
Grundstücksfläche fes tgesetzt. 

3. Bei der Erm!IUung der zulässigen Grundßäche dar1 durch die Gn.mdßächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen Im Sinne des § 14 der 
Baunutzungsverordnung sowie baul ichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 
die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird. die festgesetzte Grundfläche bis zu einer 
Grundnächeru:ah! von O,B Oberschritten werden. 

4. Oie Übernchreitung der fes tgesetzten maximalen Oberkante baulicher Anlagen um maximal 
2.0 m für Aufzugsanlagen . technische Aufbauten wie Schornsteine und Lüftungsanlagen 
sowie bau6che Anlagen zu deren Einhausung ist zulässig, wenn sie um mindestens 2.0 m 
hinter die festgesetzte Baugrenze zurücktreten. Ausnahmsweise können im Einzelfall Nr 
Au1rugsantagen und bauliche Anlagen zu deren Einhausung Überschreitungen der 
festgesetzten maximalen Oberkante baulicher Anlagen um maximal 0.5 m ohne ein 
Zunlcktreten von der Baugrenze zugelassen werden. 

5. In den Teilgebieten WA 1.3. WA 1.4 und WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets sind 
nefgaragen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksnächen und der Flächen TGa 
zulässig. Ob&rirdische Stellplätze sind unzulässig. Dies gilt nicht für notwendige 
Behindertenslellplätze 

6 Die Flächen A sind mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit und mit 
einem Fahrrecht zugunsten des Straßen- und Gnlnnächenamtes sowie von notwendigen 
Fahrzeugen, die der Brückenunterhaltung dienen. zu belasten. 

7. Oie Flächen B sind mit einem Geh- und Redfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu 
belasten. 

8. Die Flächen C sincl mit einem Fahrrecht zugunsten des Straßen· und Gnlnflächenamtes 
undvoonoti.11endigenFahrzeugen,cliederBrückenunterha!tungdienen, zube!asten. 

g_ tm Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder Heizö! EL 
als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig. wenn 
sichergestellt ist. dass die Massenströme von Schwefeloxiden , Sticks toffoxiden und Staub. 
bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs, vergleichbar höchs1ens 
denen von Heizöl EL entsprechen. 

10. Zum Schutz vor lärm dCirfen mnerhalb der mit dem Buchstaben . G" bezeichneten 
Oberbaubaren Gn.mdstücksflächen di.e zulässigen Nu!Zungen erst zugelassen werden, 
wenn durch Vertrag oder auf sonstige Weise OffenUlch rechtlich gesichert ist, dass die 
innerhalb der mit dem Buchstaben .H" bezeichneten überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässigen baulichen Anlagen bis zu den jeweils als Mindestmaß festgesetzten 
Gebäudehöhen und die Lärmschutzwände gemäß textlicher Festsetzung Nr. 12 vor oder 
zeitgleich mit den baulichen Anlagen innerhalb der Flächen .G· fertiggestellt werden. 

11 Zum Schutz vor Lärm dürfen innerhalb der mit dem Buchstaben .J" bezeichneten 
übertaubaren GrundstOcksnächen die zulässigen Nutzungen erst zugelassen werden. 
wenn durch Vertrag oder auf sonstige Weise öffentl ich rechUich gesichert ist. dass die 
Innerhalb der mit dem Buchstaben .K" bezeichneten überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässigen baulichen Anlagen bis zu den jeweils als Mindestmaß festgesetzten 
Gebäudehöhen und die Lärmschutzwände gemäß texUlcher Festsetzung Nr. 12 vor oder 
zeitgleich mit den baulichen Anlagen innerhalb der Flächen .J" fertiggestellt werden. 

12 Zwischen den Punkten l1 und l2 sind Lärmschutzwände mit einer LuftschaU-Pegel
dilferenz DL· nach DIN EN 1793-2, Ausgabe April 2013, von 25 dB zu errichten. Die Höhe 
der Lärmschutzwand darf" die Höhe des niedrigsten angrenzenden Gebäudes um maximal 
0.6 m unterschreiten. In den SchaltschutzWänden sind Tore zulässig. sofern durch 
geeignete technische Maßnahmen sichergestellt ist. dass diese sich selbsttätig schließen. 

13. Zum Schutz vor Verllehrnlärm müssen in folgenden Abschnitten die Außenbauteile 
(einschließlich der Fenster und ggf. vorhandener Roll!adenkästen, schallgedämmter 
Lüftungseinrichtungen, etc.) von Aufenihaltsrtlumen ein bewertetes Luftschalldämm-MaG. 
(R'w.res nach OJN 4109, Ausgabe November 1989) von mindestens ,7 dB aufweisen: 
• In den Tei lgebleten WA 1.1 und WA 1.2 des allgemeinen Wohngebiets Außenwände, die 

enUang der Linie zwischen den Punkten 
-P1. P2 ausgerichtet sind . 

• im Teilgebiel WA 1.3 des allgemeinen Wohngebiets bei den zur Bahnanfage orientierten 
Außenwänden in den m11 dem Buchstaben .H" bezeichnelen Oberbaubaren 
Grundstüc:Äsmlichen, 

• Im Teilgebiet WA 1.3 des allgemeinen Wohngebiets Außenwände. die entlang der Linien 
zwischen den Punkten 

- M1 , M2, M3. M4 
-M2. M5ausgerichtetsind. 

• in den Teilgebieten WA 1.4 des allgemeinen Wohngebiets bei den zur Bahnanlage 
orientierten Außenwänden In den mit den Buchstaben .H' und .K" bezeichneten 
llberbaubaren GrundstOcksfüichen 

• in den Teilgebieten WA 1.4 des allgemeinen Wohngebiets Außenwände. die en!lang der 
Linien zwischen den Punkten 

-N1 , N2 
-N3. N4 
· N5, N6 
· N7. NB 
-N9, N10 
- N10, N11 nur oberha!b des B. Vollgeschosses 
- N12. N13. N14, N15. N16. N17 
- N18. N19. N20, N21 . N22. N23 ausgerichtet sind. 

• im Teilgebiet WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets Außenwände. die entlang der Linien 
zwischen den Punkten 

• 01, 02. 03. 06 
-03,04.05 
- 06. 07ausgerichtetsind. 

Für BOroraume und vergleichbare Nutzungen gelten um 5 dB reduzierte erforderliche 
Luflschaltdämm·Maße. 

Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 
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1.-. Zum Sdllrtt. ~ ~ ~ in ~eo AbschrVtten die .A.ußenbauteile 
(einsdiließn:h der FenstM lind ~ VOl'tl~r Rolladl!nkast:en, sdlallgedäm~ 
LOftlmgseinrid1t;,1n;em. U..) ~ Aufe:l!l:tialtsl'äumen eWi bewefb!a!s luft:scttaldärrvn-Maß 
(RW,res nach 01t .t 11!»,. AC°Siabe N!l'lrel'nber 1'*>9) liOrl mndestens 42 dB BUtweisen: 
• Im Teilg~ WA 1.1 d5 a'l1.9' erne"ine!I \'«:ihngelie ts bei allen Außenw11den. die fl!drt von 

der t~l!Kh!n~N.-.13.erfasst~d, 
• Im Teilg~WA f.2des~~ets bei den zur Lehtter Straßeorientierten 
AußM"~en. 

• Im Teigetiet WA f.2 des a'I~ wafngebiets Außerrwärrde. Oie entlang der Unkt 
z....tsctrenden P~n 

-P2, P3~smd.. 

Für BUraräume IJll"J:!I ~ Nu!zungen gelten um S dB reduz.ierte erlordelfime 
Luflsd\alldärmn-MaGe. 

Es k<lnnen a..D; Mar.nat?tmen g~Wm.mg getroffen werden. 

15 Zum Sctliru: wer Ventemslärm mUssen in fofg&nden AbschrVtten die Außenba11teffe 
{elnschließli::h da!" Ferr.s:lel"" tnO g;Jf. YOrl!~n-er Rotladenkasten, scha!lgedammter 
LOfhmgseintidltunge1. etc.) von Alder!tha'ltsfäumen el'I bewertetes luftsctialldämm·Maß 
(R'w.res nactl O!N "100.~~r 1989} 'tOl"I mfldes!ens J7 dB auM-eisen: 
• Im Teig~ WA 1.3 des ~inen Wohnget\ets .Außenwände, die entlang der Lllrien 

ZWisctten den~ai 
- R1 , R2.. R'.l. R4. RS, R6, R 7 
-R6. RB, R!f~ISnd. 

• in den T~ WA. 1.4 des allgemeinen Wohngebiets bei den zur Lehrte!" Straße 
Of~lierten Außenwänden in den mit den Buchstaben _G. und ..,J- bezeichneL.Afl 
OberbatibarenGn.md~ 

• In deo Teilge"bte:l!tl WA 1 ,, des atgemenen W~biels Außenwände, die entlang der 
l.Xlieo ZWisdlen den Pi.mk!e11 

-S1 , S2 
- S3, $-i 
- SS. 56. 57. SB 
• S9, SHI. 51 1. S12. $ 13. S 14 
- S15. S16, 5 17. 518. 5 19, S20 ausgerichtet sind, 

• im Teigeb.Jet \VA 1-5 des algemeinen WoMgebiels Außenwände. die enuang del" Linien 
zwischen den Punklett 

-Tl. T2 
- 12, T3 111Jf~des 7. VoJgeschossesausgerichtelsind. 

Für Büroräume IZld lfef!f.eidlbare Nutzungen gelten um 5 dB reduzierte erforderlidle 
lut'tsctlalk!ämm-l1aße. 

Es können aud'I Miißnahmen g"\etchet Wirkung getroffen werden. 

16. Voo den in den texttctr~ Fes."Seb:ungen Nr. 13 und Nr. 15 festi;Jesetzten Anforderungen an 
das bewertete lu1tsdlaldämm-Maß kann in deo Teilgebieten WA 1.3. 1.4 und 1.5 des 
allgemeinen WohngebteG bei den jewe~s i'l Satz 1 und 2 geregelten Maßnahmen 
abgewichen wertten. •·erm cturch ein entsprechendes Fachgutachten einer entsprechend 
§ 29b Sundes-Immissionsschutzgesetz bekarvitgegebenen fachMundigen Stelle dem 
Umweltamt naci"lgewJeSen wurde. dass in Wohnungen 
• in allen Aufenthansr.Jumen e"1 lnoenpegel l Aeq, tags s 37 dB(A). gemine!t über die Zeit 

von 06:00 Uhr - 22:00 Uhr und 
• darCrber hinaus ein IMenl>egl!l l Aeq. nachts s. 27 dB{A), gemittell über die Zell von 22:00 

Uht • 06:00 Uhr. jn mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit bis ru r .... ei 
Aufenthalts.räumen) bzw_ miudestens der Hälfte der Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit 
mehr als Z'Nei Aufanthattsrtlumen) sicher eingehalten wen:len. 

Als BerechnungsvOfSChrifl sind die en!sprechenden Vorgaben der 24 . Bundes
immisslonsschutzverordnung an.zuwenden. 

17. Zum Schutz YO' V&fketvslärrn muss il1 den Teilgebieten WA 1.4 des allgemelnen 
Wohogebiet:s enUang dar lehrter Straße und der Bahnanlage in Gebäuden mindeslens ein 
Aufenthaltsraum von Wohnungen , bei Wohnungen mrt mehr als zwei Aurenthallsräumen 
mUSSen mindestens r....-ei Aufenthaltsräume, mit jeweils mindestens einem zu 
Lüftungszwecken erforderfichen Fenster von der Lehrter Straße bzw. von der Bahnanlage 
abgewandt sein. Dies git nicht für die mit dem Buchstaben ~W bezeichneten Uberbaubaren 
Grundstücksnächen. Im Teilgebiet WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets muss in Gebäuden 
mindestens ein .Aufenlhaltsraum von Wohnungen . bei Wohnungen mit mehr als r.vei 
Aufenthaltsräumen miissen mindestens zwei Aufenthaltsräume mit jeweils mindestens einem 
zu Lüftungszwecken er1orderli chen Fenster von der Planstraße A bzw. von der Bahnanlage 
abgewandt sein. Diesgi!I nicht an den Linien zwischen den Punkten V1 , V2, V3. 

16. Zum Schub: vor VefXehrslarm mUssen im aUgemeinen Wohngebiet in Wohnungen in 
mindestens einem Aulenlha!tsraum (bei Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen) bzw. 
mindestens der Hälne cler Aufenthaltsräume {bei Wohnungen mil mehr als zwei 
Aule11thaltsräumen) durch sdlitllgedamtnte Lüftungsmögflchkeiten oder Maßnahmen gleicher 
Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht wen:len, die gewähr1eisten . dass ein 
Bevr1ei!ungspegel von 30 dBfA) während der Nachtzeit In dem betreffenden Raum bzw. den 
betreffenden Räumen nicht überschritten wird. Die Verpnichtung zum Einbau 
schaHgedämmter LUftungsmöglichkeite11 oder Maßnahmen gleicher WirXung gemäß Satz 1 
enlfälll bei denjenigen nach Satz t mit schallgedämmten Lüftungsmöglichkeiten oder 
Maßnahmen gleicher Wirkung auszustattenden Aufenthaltsräumen, an denen mindestens 
vor einem Offenbaren Fenster ein Beurteilungspegel von 49 dB(A) während der Nachtzeit 
nicht überschritten wird. 

19. Zum Schutz vor Verkehrslärm sind in folgenden Abschnitten mit den Gebäuden baulich 
verbundene Außenwohnbereiche nur als verglaste Vorbauten oder als verglaste Loggien 
zulässig: 
• In den Teilgebieten WA 1.3 , WA 1.4 und WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets an den 

zur Bahnanlage orientierten Außenwänden von Wohnungen , sofern nicht ein weiterer 
Außenwohnbereich der gleichen Wohnung an einer von der Bahnanlage abgewandten 
Außenwand vorhanden ist 

• Im Teilgebiet WA 1.2 des allgemeinen Wohngebiets entlang der Linien zwischen den 
Punkten 

- u1 . u2, 
·U3, U4, 

• in den Teilgebieten WA 1.4 des allgemeinen Wohngebiets entlang der Linien zwischen den 
Punkten 

-U4. US. U6 
·U7, US. 

• im Teilgebiet WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets entlang der Linie zwischen den 
Punkten 

· Ug. U10. 
Von den Anforderungen kann in den Teilgebieten WA 1.3. WA 1.4 und WA 1.5 des 
allgemeinen Wohngebiets bei den in Satz 1 geregelten Maßnahmen abgewichen werden, 
wenn durch ein entsprechendes Fachgutachten einer nach § 2gb Bundes
lmm1ssionsschutzgesetz bekanntgegebenen fachkundigen Stelle dem Umweltamt 
nachgewiesen wurde. dass bei dem betreffenden baulich vertlundenen Außenwohnbereich 
oder einem wei teren Außenwohnbereich derselben Wohnung ein Beurteilungspegel von Lr 
s 63 dB(A) tags. gemittelt über die Zeit von 06:00 • 22:00 Uhr ohne die Berücksichtigung von 
Schallreflexionen an der eigenen Fassade sicher eingehalten wird. Als Berectmungsvorschrift 
sind die einschlägigen Regelwente für Straßen. bzw. Schienenverl<.ehrslärm (RLS-go bzw. 
Schall03) anzuwenden. 

20 Die Flächen zum Anpnanzen F sind gärtnerisch anzulegen und zu un!erhalten. Dle 
Bepßanzungen sind zu erha!1en. Dies gill auch. wenn unter diesen unterirdische Garagen 
{Tiefgaragen) hergestelll wen:len. Die Erdschicht über der Tiefgarage innerhalb dieser F!3che 
muss mindestens 0,8 m betragen. Die Verpflichnmg zum Anpßanzen gilt nicht hlr Wege und 
Kinderspielplätze. 

21 . Nicht Oberbaute Teile von Tiefgaragen sind zu mindestens 20 von Hundert mit einer 
mindestens 0.8 m stamen Erdsdlicht zu Oberdecken. Oie Flächen zum Anpnanzen F gemäß 
textlicher Festsetzung Nr. 20 können hierauf angerechnet werden. Die verbleibenden nicht 
überbauten Teile von Tiefgaragen s;nd je zur Hälfte mit einer mindestens 0,35 m bzw. 0.5 m 
starken Erdschicht zu Oberdecken. Oie Flächen sind gärtnarisch anzulegen und zu 
unterhalten. Die Verpftichtung zum Anpflanzen gilt nicht ror Wege. Zufahrten und 
Nebenanlagen. 

22 . In den Teilgebieten WA 1.3. WA 1.4 und WA 1.5 des allgemeinen Wohngebiets sind 
mindestens 69 von Hundert der Dachflächen als flache oder nach geneigte Dächer mit einer 
Neigung von maximal 10' ausiubilden und extensiv zu begrünen. Oie Bepnanzungen sind 
dauerhaft zu erhalten. 

23. Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans sind im Rahmen der festgesetzten 
Nutzungen nur solche Vorhaben zu!äss!g. zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger fm 
DurchrQhrungsvertragverpfüchtel. 

24. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und 
baurechtlichen Vorschrinen. dia verbindlk:he Regelungen der in § 9 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs bezeichnelen Art enthalten. außer Kra~ 

25. Oie Gellungsberelchsgninze zwischen den Punkten Z1 und Z2 ist zugleich 
Straßenbegrenzungslinie. 

26. Oie Einteilung der örfenUichen Straßenvel1!.ehrsllächen, der öffanUlchen Verkehrnnächen 
besonderer Zweckbestimmung, der privaten Verkehrsflächen sowie der privaten 
Verkehrsflächen besonderer Zweci<bestimmung Ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

Hinweis: Die DIN 4109 wird im Bezirksamt Mitte von Berlin. S!adtentwlcklungsamt, zur 
8n5lchlnahma bereltgehalten. 
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Zu diesem Bebauungsplan gehört ein 
Grundstücksverzeichnis. 
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NebenI9lchnung 1(M. 1:250): 
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Vorhaben bezogener 
Bebauungsplan 1-67 VE 
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Vorhabenträger: 

Groth u-invest Neunte GmbH & Co. Lehrter Straße KG 

Kurfürstendamm 63 
10707 Berlin 

13.08.2015 gez. Bfennann 
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